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' Gimmel, imabnitg, _lilbersöörß
wlnhltnih, Bnchwald, Pan-gau und -Nauke.

Am 3. April 1939 verschied

der IIIHZCHIICESÆT

IMIIckl HMÆT
aus Neuhaus, Kr. Oels.

Der Verstorbene war seit 1924 Leiter der

Gemeinde Neuhaus. Er hat diese ehrenamt-

liche Tätigkeit mit treuer Hingabe an die ihm

anvertraute Gemeinde ausgeübt.

Ein ehrendes Andenken bleibt im gewahrt.

DCI' lflnfll'fll
D e l o e h.

n „nun. 392/1/156/39

O e l s , den 1. April 1939

Seh-ornfteinfeger-Kehrbezirk 6

Der Herr Regierungspräsidsent in Bresslau hat den Schorn-
steinfegermeister Kurt L in ksh n fe n aus Trebnitz ab 1. April
1939 zum Bezirks-·Schornfteinfeger auf tProbe bestellt und
ihm gleich-zeitig den Kehrbezirk 6 in Bernftadt übertragen-. Zum
liehrbezirk (5 gehören folgende Ortschaften:

Bernstadt, Klein-Zöllnig, «Sch-ütziendorf, Korfch·litz, Stronn,
Schönau, Reesewitz, iGalbitz,

Illb Pol. 803

Der Landrat

Oesls, den 4. April 1939

Verordnung
zum Schutz-e von Lansdfchaftsbestandkeilm Und ganbfchiaftßteilen

in Eichgrund, Kreis Oels

Auf Grund der §§ 5 und 19 des Reichsnaturschsutzgesetzes
vom 26. Juni .1.935 (wenn. 1, S 821) in der Fassung des
Zweiteu Ergänzungsgesetzes vom 1. Dezember 1936 -(RGBl. I,

« ""3- S. 1001) sowie dies §
31. Oktober 1935 (R«G-Bl. l, S- 1275) wird, mit Ermächtigng

‘x‘. des Herrn Regierungspräsidenten in Bresslau, für den Bereich
-s- des Gemeindebezirls Eichgrund folgendes vergrdnet:

3 der Durchfiihrungsverordnung vom

§ 1
Die in der Landschaftsschutzkarte bei dem Landrat in Oels

mit roter Farbe eingetragene Landschaftsbestandteile und Land-
schaftsteile im Bereich der Gemeinde Eichgrund werden in dem 

 

lV Pol. 403/2 Oe -ls, den 28. März 1939

Jnftandfetzung der öffentlichen Wege

Die Otspolizeibehörden des Kreises ersuche ich erneut, auf

die gründliche ·Js1«istandsetzuug der öffentlichen Wege zu dringen

und die erforderlichen Ausbesserungsarbeiten, sowie das Heben

der verfluchten Seitengräben zu veranlassen.
Bis zum 1. lJuni d. Js. ift mir zu berichten, ob sich die

öffentlichen Wege überall in guter Ordnung befinden.

Der Landrat  --——--

  

Ureisbemobnerl

Umfange, der sich aus der Eintragung in der «Landschaftsschiutz-
tarte ergibt, mit dem Tage der- Bekanntsgabe dieser Verordnung
dem Schutz des Reichsnaturschntzgefetzes unterstellt.

§ 2
» Es ist« verboten, »die in der Landschaftsschiutzkarte mit roter
·«z-iarb»e »ein-getragenen Landschaftsbeftandteile zu verändern, zu
beschadigen oder zu beseitigen. Es ist ferner verboten, innerhalb
der m der Landschaftsfchutzkarte durch besondere rote Umrah-
mung kenntlich gemachten Landschaftsteile Veränderungen vor-
annehmen, die geeignet sind, die Natur zu schädigen, den Natur-
genuß zu beeintrachtigen oder das Landsschaftsbild zu -verunstal-
ten. Unter das Verbot fallen die Anlagen von Bauwerken
aller Art, von Verkaufsbuden, Zelt- und Lagerplätzen- Müll-
und -Ssch-uttplätzen, sowie das Anbringen von Inschrift-en und-

3..... 3.3.... 3.......3333
Freisinn-Halle Oels

immens (Ms. Tantieme-Illus- (Kreishaus) ·- Zmigitekle Hallo-barg Klug Caccia-)
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dergleichen, soweit letztere nicht auf die Landschaftsschutzmask
nahmen hinweisen. Unberüshrt bleibt die wirtschaft iche Nut-
zung, sofern sie dsem Zwecke dieser Verordnung nicht wider-
spricht.

§ 3
Ausnahmen von den Vorschrift-en im § 2 können von mir in

besonderen Fallen zugelassen werden.

§ 4
Wer den Bestimmungen des § 2 zuwiiderhandelt, wird nach

den §§ ‘21 und 22 des Reichssnaturschutzgesetzes und dem § 16
der Durchführungsverordnung bestraft.

§ 5
Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im Amtsblatt

der Regierung in Breslau in Kraft.

Der Landrat
als untere Naturschutzbehörde.

Bekanntmachung einer anderen Behörde

B r e sla u, sden 4. April 1939

Wetterbericht des Reichswetterdienstes,

Ausgabeort Breslau-Flughafen

(Abdruck auch mit Quellenangabe verboten!)

In der ersten Hälfte der letzten Märzwoche brachten aus dem f
Mittelmeergebiet nordwärts vordringende lASttorungen In Deutsch-- ;
lanid verbreitete Niederschläge. Diese waren im Südwesten des
Reiches am wenigsten ergiebig. Die größten Regenmengen fie-
len in Südostdeutschland vor allem in S-chlesi-en, wo sie Hoch-
wnsser brachten. Die Temperaturen blieben dabei meist etwas
unter den der Jahreszeit entsprechenden Werten. Nur in den

 

« siidöstlichen Rseichsteilen stiegen sie vorübergehend wenig (da-""

rüber an. In der zweiten Wochenhälfte kam es zu einer allge-
meinen Wetterberuhigung und, von Ostpreußen abgesehen, auch
zu Aufheiterung. Dabei triat besonders im Osten des Reiches

Die Witterung wird jetzt wieder unbeständiger. Zunächst
führt die wieder lebhafter gewordene ozeanische Sstörunsgstätigi

skeit feucht-müde Luftmassen aus das Fest-land-, dabei wir-d es zu
Regenfällen kommen, die jedoch nur in der westlichen Reich-s-
lhälfte ergiebig sein werden. In der zweiten Hälfte der ersten
Aprilhälste werden sich die Störungsgebiete mehr auf das Fest-
liand verlagerm so daß bei mehr triibem Wetter auch-s im öst-
lischen Deutschland verbreitete Nieiderschläge zu erwarten sind.
Gleichzeitig werden die Temperaturen wieder ansteigen. Etwa
mit den Osterfeiertagen beginnend dürfte dann wieder seine all-
gemeine Wetterberuhigung Platz greifen.

« Nachtfrost auf.
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Dankkarten
zur Verlobung

und Vermählung
» empfiehlt in reicthultiger, inoderner Aug-

s waht und gesetnniickvolier Tilusxeiihrung
t

Druckerei der

»Lokvmotioe ein der Oder«
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